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Beschlussvorschlag 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg vom 08.12.2007 (GVBL I S. 286) § 65 ff den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das 
Jahr 2010.  
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr 2010. 
 

 

 
Sachverhalt 
Auf der Grundlage des § 65 Bbg.KVerf hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 20.01.2010 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen. 
 
Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.174.500 € angegeben. 
Dieser Betrag ist auch in der Haushaltssatzung festgesetzt worden. Die Stadt Finsterwalde hat für ihren 
Haushalt gemäß § 6 Abs. 2 KomHKV unterhalb der Produktbereichsebene Teilhaushalte nach den 
vorgegebenen Produktgruppen gebildet. 
 
Die Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit aller Teilfinanzhaushalte ergibt einen Betrag in Höhe 
von 7.173.000 €. Insofern ist hier eine Differenz in Höhe von 1.500 € festzustellen. 
 
Da die Haushaltssatzung gem. § 65 Abs. 2 Bbg.KVerf die Festsetzungen des Haushaltsplanes enthält, liegen 
hier fehlerhafte Festsetzungen im § 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzung der Stadt Finsterwalde für das 
Haushaltsjahr 2010 vor. 
 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2010. 
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